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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes  
 
 
A Problem 
 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die aufgrund des Besuchs einer ausländischen 
Bildungseinrichtung zwar in deren Sitzland studienberechtigt sind, nicht aber in Nordrhein-
Westfalen, können bislang nur über die schulrechtlich determinierte Feststellungsprüfung die 
Hochschulzugangsberechtigung erlangen. Dies erfordert eine etwa einjährige Vorbereitung, 
die nicht in das Studium integriert ist.  
 
 
B Lösung  
 
Im Sinne der Öffnungspolitik der Landesregierung sollen auch diese Personen einen fachge-
bundenen Zugang zu den nordrhein-westfälischen Hochschulen erhalten, wenn sie zusätz-
lich zu ihrem im Herkunftsland erlangten Studienzugang an einer Hochschule ihrer Wahl eine 
Zugangsprüfung ablegen. Im Anschluss an eine bestandene Zugangsprüfung kann unmittel-
bar mit dem Fachstudium begonnen werden. In einer Studieneingangsphase sollten gege-
benenfalls identifizierte Wissenslücken geschlossen werden.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Die Abnahme der Zugangsprüfung verursacht auf Seiten der Hochschulen Kosten; bei der 
Anwendung der standardisierten Studierfähigkeitstests werden die finanziellen Belastungen 
aber gering sein. Sofern die Hochschulen im ständigen Prozess zur Verbesserung der Lehre 
Ergänzungskurse anbieten wollen, zählen diese im Rahmen der strukturierten Studienein-
gangsphase zu den Aufgaben der Hochschulen. 
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E  Zuständigkeit 
 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H Befristung von Vorschriften 
 
Der Gesetzentwurf zielt auf die Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschul-
gesetzes, die ihrerseits bereits befristet sind. Eine Befristung des Änderungsgesetzes ist 
nicht notwendig. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  

 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Hochschulge-
setzes und des Kunsthochschulgesetzes  
 

  

Artikel 1 
 
Das Hochschulgesetz vom 31. Oktober 
2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesundheitsfachhoch-
schulgesetzes vom 8. Oktober 2009 (GV. 
NRW. S.516), wird wie folgt geändert: 
 

  
 
Gesetz über die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz – HG) 

§ 49 wird wie folgt geändert: 
 

 § 49 
Qualifikation und sonstige Zugangsvo-
raussetzungen 
 
(1) Die Qualifikation für ein Hochschulstudi-
um wird in der Regel durch den erfolgrei-
chen Abschluss einer auf das Studium vor-
bereitenden Schulbildung oder eine als 
gleichwertig anerkannte Vorbildung erwor-
ben. Zur Verbesserung des Studienerfolgs 
und des Übergangs zwischen Schule und 
Hochschule kann die Hochschule in der 
Einschreibungsordnung bestimmen, dass 
Studienbewerberinnen und -bewerber vor 
der Einschreibung an einem Testverfahren 
teilnehmen müssen, in dem ihre Eignung für 
den gewählten Studiengang getestet wird. 
 
(2) Zugang zum Studium an Universitäten 
hat, wer die allgemeine Hochschulreife oder 
die fachgebundene Hochschulreife nach-
weist. Die allgemeine Hochschulreife be-
rechtigt uneingeschränkt zum Studium, die 
fachgebundene Hochschulreife nur zum 
Studium der im Zeugnis ausgewiesenen 
Studiengänge. 
 
(3) Zugang zum Studium an Fachhochschu-
len hat auch, wer die Fachhochschulreife 
nachweist. 
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(4) Das Ministerium für Schule und Weiter-
bildung regelt im Einvernehmen mit dem 
Ministerium durch Rechtsverordnung die 
Feststellung der Gleichwertigkeit von Vor-
bildungsnachweisen nach den Absätzen 1 
bis 3 sowie für Vorbildungsnachweise, die 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes erworben werden. 
 
(5) Die Prüfungsordnungen können be-
stimmen, dass neben der Qualifikation nach 
den Absätzen 1 bis 4 eine studiengangbe-
zogene besondere Vorbildung, künstleri-
sche oder sonstige Eignung oder praktische 
Tätigkeit nachzuweisen ist. 
 
(6) Zugang zu einem Hochschulstudium hat 
auch, wer sich in der beruflichen Bildung 
qualifiziert hat; die Voraussetzungen hierfür 
regelt das Ministerium im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung durch Rechtsverordnung. 
 
(7) Zugang zu einem Studiengang, der mit 
einem Mastergrad abgeschlossen wird, hat, 
wer einen ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss nachweist, auf dem der Master-
studiengang aufbaut. Abschlüsse von ak-
kreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien sind Bachelorabschlüs-
sen von Hochschulen gleichgestellt. Die 
Prüfungsordnungen können bestimmen, 
dass für einen Studiengang nach Satz 1 ein 
vorangegangener qualifizierter Abschluss 
nachzuweisen ist. In Ausnahmefällen kann 
die Hochschule zulassen, dass das Studium 
bereits vor dem Erwerb der Zugangsvo-
raussetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 
aufgenommen wird, wenn diese Zugangs-
voraussetzungen spätestens innerhalb ei-
nes Jahres nach Aufnahme des Studiums 
nachgewiesen werden. 
 
(8) Die Prüfungsordnungen können be-
stimmen, dass für einen fremdsprachigen 
Studiengang die entsprechende Sprach-
kenntnis nachzuweisen ist; in einem Studi-
engang, der zu einem ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluss führt, darf keine 
Sprachkenntnis gefordert werden, die über 
eine mögliche schulische Ausbildung ge-
mäß Absatz 1 hinausgeht. 
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1. Nach Absatz 8 wird als neuer Absatz 9  

eingefügt: 
 

„(9) Zugang zu einem Hochschulstudium 
hat auch, wer nicht über die Qualifikation 
nach den Absätzen 1 bis 7 verfügt, aber 
nach dem erfolgreichen Besuch einer 
Bildungseinrichtung im Ausland dort zum 
Studium berechtigt ist, und zusätzlich die 
Zugangsprüfung einer Hochschule be-
standen hat. Durch die Zugangsprüfung 
wird festgestellt, ob die fachliche Eig-
nung und die methodischen Fähigkeiten 
für das Studium eines Studienganges 
oder für das Studium bestimmter fachlich 
verwandter Studiengänge bestehen. Die 
Hochschulen dürfen sich wegen der Zu-
gangsprüfung der Unterstützung durch 
Dritte bedienen. Die Hochschulen kön-
nen für Personen, die die Zugangsprü-
fung bestanden haben, Ergänzungskurse 
anbieten. Das Nähere regelt das Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für das 
Schulwesen zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung.“ 

 

  

2. Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10 
und wie folgt gefasst: 

 
„(10) Die Ordnungen der Hochschulen 
können bestimmen, dass ausländische 
Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die nicht durch oder aufgrund 
völkerrechtlicher Verträge Deutschen 
gleichgestellt sind, über die Qualifikation 
nach den Absätzen 1 bis 8 hinaus ihre 
Studierfähigkeit in einer besonderen Prü-
fung nachweisen müssen; bei Studien-
bewerberinnen und Studienbewerbern 
mit einer deutschen Hochschulzugangs-
berechtigung ist eine solche Prüfung 
nicht erforderlich.“ 

 

  
 
 
(9) Die Ordnungen können bestimmen, 
dass eine Studienbewerberin oder ein Stu-
dienbewerber, die keine Deutsche oder der 
kein Deutscher ist und nicht einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehört, über die Qualifikation nach den Ab-
sätzen 1 bis 7 hinaus ihre oder seine Stu-
dierfähigkeit in einer besonderen Prüfung 
nachweisen muss. Bei Studienbewerberin-
nen und Studienbewerbern mit einer deut-
schen Hochschulzugangsberechtigung ist 
eine besondere Prüfung nach Satz 1 nicht 
erforderlich. 
 

3. Die bisherigen Absätze 10 und 11 wer-
den Absätze 11 und 12. 

 

 (10) Die Prüfungsordnungen können be-
stimmen, dass von der Qualifikation nach 
den Absätzen 1 bis 6, 8 und 9 ganz oder 
teilweise abgesehen werden kann, wenn 
Studienbewerberinnen oder Studienbewer-
ber eine studiengangbezogene besondere 
fachliche Eignung oder besondere künstle-
risch-gestalterische Begabung und eine den 
Anforderungen der Hochschule entspre-
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chende Allgemeinbildung nachweisen. Stu-
dierende mit einer Qualifikation gemäß 
Satz 1, denen die Hochschule anhand von 
wenigstens der Hälfte aller in einem Studi-
engang geforderten Studien- und Prüfungs-
leistungen den erfolgreichen Studienverlauf 
bescheinigt hat, dürfen ihr Studium an einer 
anderen Hochschule desselben Typs und 
dort auch in einem verwandten Studiengang 
fortsetzen. 
 
(11) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein 
erfolgreiches Studium erforderlich sind, aber 
in anderer Weise als durch ein Studium 
erworben wurden, können in einer besonde-
ren Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis 
dieser Prüfung soll die Bewerberin oder der 
Bewerber in einem entsprechenden Ab-
schnitt des Studienganges zum Studium 
zugelassen werden. Das Nähere regelt eine 
Prüfungsordnung, die für Studiengänge, die 
mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen 
werden, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Fachministerien erlassen wird. 
 

4. Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 13 
und wie folgt gefasst: 

 
„(13) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber, die ihre Studienqualifikation 
nicht an einer deutschsprachigen Ein-
richtung erworben haben, müssen die für 
ihren Studiengang erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache besitzen. 
Das Nähere regelt eine Prüfungsord-
nung. Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber, die einen Sprachkurs für 
den Hochschulzugang besuchen wollen, 
um den Nachweis nach Satz 1 zu erbrin-
gen, oder die eine Vorbereitung der 
Hochschule auf die Prüfung zur Feststel-
lung der sprachlichen, fachlichen und 
methodischen Voraussetzungen für ein 
Studium (Feststellungsprüfung) besu-
chen wollen, können bis zum Bestehen 
oder endgültigen Nichtbestehen der je-
weiligen Prüfung als Studierende einge-
schrieben werden; dies gilt auch für Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewer-
ber, die Ergänzungskurse im Sinne des 
Absatzes 9 Satz 4 besuchen wollen. Mit 
dem Bestehen der Prüfung wird kein An-

  
 
 
(12) Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die ihre Studienqualifikation nicht an 
einer deutschsprachigen Einrichtung erwor-
ben haben, müssen die für ihren Studien-
gang erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache besitzen. Das Nähere regelt 
eine Prüfungsordnung. Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber, die einen 
Sprachkurs für den Hochschulzugang besu-
chen wollen, um den Nachweis nach Satz 1 
zu erbringen oder die eine Vorbereitung der 
Hochschule auf die Feststellungsprüfung 
besuchen wollen, können bis zum Bestehen 
oder endgültigen Nichtbestehen der jeweili-
gen Prüfung als Studierende eingeschrie-
ben werden. Mit dem Bestehen der Prüfung 
wird kein Anspruch auf Einschreibung in 
den Studiengang erworben. Die Hochschule 
kann eine Vorbereitung nach Satz 3 auch 
auf privatrechtlicher Grundlage anbieten 
und hierfür Entgelte erheben oder zur 
Durchführung der Vorbereitung mit Bil-
dungseinrichtungen außerhalb des Hoch-
schulbereichs in privatrechtlicher Form zu-
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spruch auf Einschreibung in den Studi-
engang erworben. Die Hochschule kann 
Lehrveranstaltungen nach Satz 3 Halb-
satz 1 auch auf privatrechtlicher Grund-
lage anbieten und hierfür Entgelte erhe-
ben oder zur Durchführung der Lehrver-
anstaltungen mit Bildungseinrichtungen 
außerhalb des Hochschulbereichs in pri-
vatrechtlicher Form zusammenarbeiten. 
Die Feststellungsprüfung kann der 
Hochschule nach Maßgabe der von dem 
für das Schulwesen zuständigen Ministe-
rium zu erlassenden Prüfungsordnung 
übertragen werden.“  

 

sammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung 
kann der Hochschule nach Maßgabe der 
von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium zu erlassenden Prüfungsord-
nung übertragen werden. 
 

Artikel 2 
 
Das Kunsthochschulgesetz vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S.195), zuletzt geändert 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 21. April 
2009 (GV. NRW. S. 224), wird wie folgt ge-
ändert: 
 

  
 
Gesetz über die Kunsthochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Kunst-
hochschulgesetz – KunstHG –) 

§ 41 wird wie folgt geändert: 
 

 

 § 41 
Qualifikation und sonstige Zugangsvo-
raussetzungen 
 
(1) Die Qualifikation für ein Kunsthoch-
schulstudium wird in der Regel durch den 
erfolgreichen Abschluss einer auf das Stu-
dium vorbereitenden Schulbildung oder eine 
als gleichwertig anerkannte Vorbildung er-
worben, die durch ein Zeugnis der Hoch-
schulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
fachgebundene Hochschulreife) nachge-
wiesen wird. Die allgemeine Hochschulreife 
berechtigt uneingeschränkt zum Studium, 
die fachgebundene Hochschulreife nur zum 
Studium der im Zeugnis ausgewiesenen 
Studiengänge. Abweichend von Satz 1 kann 
für die Ausbildung zur Musikschullehrerin 
oder zum Musikschullehrer und zur Musik-
lehrerin oder zum Musiklehrer die Hoch-
schulzugangsberechtigung auch durch die 
Fachoberschulreife nachgewiesen werden. 
 
(2) Das für die Schule zuständige Ministeri-
um regelt im Einvernehmen mit dem Minis-
terium durch Rechtsverordnung die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit von Vorbil-
dungsnachweisen nach Absatz 1 sowie für 
Vorbildungsnachweise, die außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes erwor-

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11375&vd_back=N224&sg=0&menu=1
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ben werden. 
(3) Zugang zu einem Kunsthochschulstudi-
um hat auch, wer sich in der beruflichen 
Bildung qualifiziert hat; die Voraussetzun-
gen hierfür regelt das Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Schule 
und Weiterbildung durch Rechtsverordnung. 
 
(4) Zugang zu einem Studiengang, der mit 
einem Mastergrad abgeschlossen wird, hat, 
wer einen ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss nachweist, auf dem der Master-
studiengang aufbaut. Abschlüsse von ak-
kreditierten Bachelorausbildungsgängen an 
Berufsakademien sind Bachelorabschlüs-
sen von Hochschulen gleichgestellt. Die 
Prüfungsordnungen können bestimmen, 
dass für einen Studiengang nach Satz 1 ein 
vorangegangener qualifizierter Abschluss 
nachzuweisen ist. In Ausnahmefällen kann 
die Kunsthochschule zulassen, dass das 
Studium bereits vor dem Erwerb der Zu-
gangsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 
bis 3 aufgenommen wird, wenn diese Zu-
gangsvoraussetzungen spätestens inner-
halb eines Jahres nach Aufnahme des Stu-
diums nachgewiesen werden. 
 
(5) Zusätzlich zum Nachweis der Qualifika-
tion nach den Absätzen 1 bis 4 ist in künst-
lerischen Studiengängen als weitere Vo-
raussetzung der Nachweis der künstleri-
schen Eignung für den gewählten Studien-
gang zu erbringen. Die Prüfungsordnungen 
können zudem bestimmen, dass neben der 
Qualifikation nach Satz 1 sowie den Absät-
zen 1 und 2 eine studiengangbezogene 
besondere Vorbildung, eine sonstige Eig-
nung oder praktische Tätigkeit nachzuwei-
sen ist. 
 
(6) Die Prüfungsordnungen können be-
stimmen, dass für einen fremdsprachigen 
Studiengang die entsprechende Sprach-
kenntnis nachzuweisen ist; in einem Studi-
engang, der zu einem ersten berufsqualifi-
zierenden Abschluss führt, darf keine 
Sprachkenntnis gefordert werden, die über 
eine mögliche schulische Ausbildung ge-
mäß Absatz 1 hinausgeht. 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/1875 

 
 

9 

 
1. Nach Absatz 6 wird als neuer Absatz 7 

eingefügt:  
 

„(7) Zugang zu einem Kunsthochschul-
studium hat auch, wer nicht über die 
Qualifikation nach den Absätzen 1 bis 5 
verfügt aber nach dem erfolgreichen Be-
such einer Bildungseinrichtung im Aus-
land dort zum Studium berechtigt ist, und 
zusätzlich die Zugangsprüfung einer 
Hochschule bestanden hat. Durch die 
Zugangsprüfung wird festgestellt, ob die 
fachlichen Eignung und die methodi-
schen Fähigkeiten für das Studium eines 
Studienganges oder für das Studium be-
stimmter fachlich verwandter Studien-
gänge bestehen. Die Hochschulen dür-
fen sich wegen der Zugangsprüfung der 
Unterstützung durch Dritte bedienen. Die 
Hochschulen können für Personen, die 
die Zugangsprüfung bestanden haben, 
Ergänzungskurse anbieten. Das Nähere 
regelt das Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für das Schulwesen zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung.“ 

 

  

2. Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 
und wie folgt gefasst:  
 

„(8) Die Ordnungen der Hochschulen 
können bestimmen, dass ausländische 
Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die nicht durch oder aufgrund 
völkerrechtlicher Verträge Deutschen 
gleichgestellt sind, über die Qualifikation 
nach den Absätzen 1 bis 6 hinaus ihre 
oder seine Studierfähigkeit in einer be-
sonderen Prüfung nachweisen muss; bei 
Studienbewerberinnen und Studienbe-
werbern mit einer deutschen Hochschul-
zugangsberechtigung ist eine solche 
Prüfung nicht erforderlich.“ 

 

  
 
 
(7) Die Ordnungen können bestimmen, 
dass eine Studienbewerberin oder ein Stu-
dienbewerber, die keine Deutsche oder der 
kein Deutscher ist und nicht einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehört, über die Qualifikation nach den Ab-
sätzen 1 bis 6 hinaus ihre oder seine Stu-
dierfähigkeit in einer besonderen Prüfung 
nachweisen muss. Bei Studienbewerberin-
nen und Studienbewerbern mit einer deut-
schen Hochschulzugangsberechtigung ist 
eine besondere Prüfung nach Satz 1 nicht 
erforderlich. 
 

3. Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden 
Abätze 9 und 10.  

 

 (8) Die Prüfungsordnungen können be-
stimmen, dass von der Qualifikation nach 
den Absätzen 1 bis 3, Absatz 5 Satz 2, 6 
und 7 ganz oder teilweise abgesehen wer-
den kann, wenn Studienbewerberinnen oder 
Studienbewerber eine studiengangbezoge-
ne besondere fachliche Eignung oder be-
sondere künstlerische oder gestalterische 
Begabung und eine den Anforderungen der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/1875 

 
 

10 

Hochschule entsprechende Allgemeinbil-
dung nachweisen. Das Gleiche gilt für 
Schülerinnen oder Schüler, die eine beson-
dere künstlerische oder gestalterische Be-
gabung aufweisen; der Erwerb eines Hoch-
schulgrades oder eines Studienabschlus-
ses, der aufgrund einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung erworben wird, ist erst 
zulässig, wenn eine den Anforderungen der 
Hochschule entsprechende Allgemeinbil-
dung nachgewiesen wird. Studierende mit 
einer Qualifikation gemäß Satz 1 oder 2, 
denen die Kunsthochschule anhand von 
wenigstens der Hälfte aller in einem Studi-
engang geforderten Studien- und Prüfungs-
leistungen den erfolgreichen Studienverlauf 
bescheinigt hat, dürfen ihr Studium an einer 
anderen Hochschule desselben Typs und 
dort auch in einem verwandten Studiengang 
fortsetzen. 
 
(9) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein 
erfolgreiches Studium erforderlich sind, aber 
in anderer Weise als durch ein Studium 
erworben wurden, können in einer besonde-
ren Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) 
nachgewiesen werden. Nach dem Ergebnis 
dieser Prüfung soll die Bewerberin oder der 
Bewerber in einem entsprechenden Ab-
schnitt des Studienganges zum Studium 
zugelassen werden. Das Nähere regelt eine 
Prüfungsordnung, die für Studiengänge, die 
mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen 
werden, im Einvernehmen mit den jeweils 
zuständigen Fachministerien erlassen wird. 
 

4. Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 11 
und wie folgt gefasst:  
 

„(11) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber, die ihre Studienqualifikation 
nicht an einer deutschsprachigen Ein-
richtung erworben haben, müssen die für 
ihren Studiengang erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache besitzen. 
Das Nähere regelt eine Prüfungsord-
nung. Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber, die einen Sprachkurs für 
den Hochschulzugang besuchen wollen, 
um den Nachweis nach Satz 1 zu erbrin-
gen, oder die eine Vorbereitung der 
Hochschule auf die Prüfung zur Feststel-
lung der sprachlichen, fachlichen und 

  
 
 
(10) Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die ihre Studienqualifikation nicht an 
einer deutschsprachigen Einrichtung erwor-
ben haben, müssen die für ihren Studien-
gang erforderlichen Kenntnisse der deut-
schen Sprache besitzen. Das Nähere regelt 
eine Prüfungsordnung. Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber, die einen 
Sprachkurs für den Hochschulzugang besu-
chen wollen, um den Nachweis nach Satz 1 
zu erbringen oder die eine Vorbereitung der 
Hochschule auf die Feststellungsprüfung 
besuchen wollen, können bis zum Bestehen 
oder endgültigen Nichtbestehen der jeweili-
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methodischen Voraussetzungen für ein 
Studium (Feststellungsprüfung) besu-
chen wollen, können bis zum Bestehen 
oder endgültigen Nichtbestehen der je-
weiligen Prüfung als Studierende einge-
schrieben werden; dies gilt auch für Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewer-
ber, die Ergänzungskurse im Sinne des 
Absatzes 7 Satz 4 besuchen wollen. Mit 
dem Bestehen der Prüfung wird kein An-
spruch auf Einschreibung in den Studi-
engang erworben. Die Hochschule kann 
eine Lehrveranstaltung nach Satz 3 
Halbsatz 1 auch auf privatrechtlicher 
Grundlage anbieten und hierfür Entgelte 
erheben oder zur Durchführung der 
Lehrveranstaltung mit Bildungseinrich-
tungen außerhalb des Hochschulbe-
reichs in privatrechtlicher Form zusam-
menarbeiten. Die Feststellungsprüfung 
kann der Hochschule nach Maßgabe der 
von dem für das Schulwesen zuständi-
gen Ministerium zu erlassenden Prü-
fungsordnung übertragen werden.“ 

 

gen Prüfung als Studierende eingeschrie-
ben werden. Mit dem Bestehen der Prüfung 
wird kein Anspruch auf Einschreibung in 
den Studiengang erworben. Die Hochschule 
kann eine Vorbereitung nach Satz 3 auch 
auf privatrechtlicher Grundlage anbieten 
und hierfür Entgelte erheben oder zur 
Durchführung der Vorbereitung mit Bil-
dungseinrichtungen außerhalb des Hoch-
schulbereichs in privatrechtlicher Form zu-
sammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung 
kann der Hochschule nach Maßgabe der 
von dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium zu erlassenden Prüfungsord-
nung übertragen werden. 
 

Artikel 3 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1 
 
Der Änderungsbefehl bewirkt die Einfügung eines neuen Absatzes in § 49 Hochschulgesetz.  
 
Damit erlangen Personen eine Hochschulzugangsberechtigung, die sonst allein aufgrund 
des Abschlusses einer ausländischen Bildungseinrichtung in deren Sitzland studienberech-
tigt sind, denen aber bislang die Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland und insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen fehlt. Die Hochschulzugangsberechtigung dieser Personen 
ist an die Bedingung einer erfolgreichen Zugangsprüfung geknüpft, die sie an der Hochschu-
le ihrer Wahl ablegen dürfen. Die Hochschule kann sich dabei der Unterstützung durch Dritte 
bedienen. Für den Personenkreis, der auf diese Weise die Hochschulzugangsberechtigung 
erlangt, kann die Hochschule Ergänzungskurse anbieten, damit studiengangspezifische De-
fizite ausgeglichen werden können. Das Nähere bleibt einer Rechtsverordnung des Ministe-
riums für Innovation, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Schule und Weiterbildung vorbehalten. 
 
Mit dieser öffnungspolitischen Bestimmung sollen die studienbefähigten Personen, die ihre 
schulische Bildung an ausländischen Schulen erlangt haben, den Zugang zu den nordrhein-
westfälischen Hochschulen erhalten. Nutznießer dürften vor allem ausländische Studienbe-
werberinnen und Studienbewerber sein. Selbstverständlich können auch Deutsche von die-
ser Bestimmung begünstigt sein, wenn sie allein über Nachweise ausländischer Bildungsein-
richtungen verfügen. Ein solcher Hochschulzugang steigert die Attraktivität der nordrhein-
westfälischen Hochschulen bei den ausländischen Studienbewerberinnen und Studienbe-
werbern.  
 
In der Praxis muss anhand der bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre-
publik Deutschland (KMK) aufgebauten Datenbank anabin überprüft werden, ob die in Rede 
stehenden Personen eine im Ausland gültige Hochschulzugangsberechtigung erlangt haben, 
die hier aber den Hochschulzugang nicht unmittelbar eröffnet. Nur in diesem Fall dürfen die-
se Studienbewerberinnen und Studienbewerber ihre fachliche Eignung und Studierfähigkeit 
durch eine Zugangsprüfung an einer Hochschule nachweisen. Im Anschluss an eine bestan-
dene Zugangsprüfung sollte in einer Studieneingangphase, die in der Prüfung gegebenen-
falls identifizierten Wissenslücken geschlossen werden.  
 
Zu Nummer 2 
 
Der Änderungsbefehl bewirkt die Neufassung des bisherigen Absatzes 9 als neuer Ab-
satz 10.  
 
Die Bestimmung, wonach ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
Deutschen nicht gleich gestellt sind, nach Maßgabe von Hochschulordnungen ihre Studier-
fähigkeit in einer besonderen Prüfung nachweisen müssen bleibt dabei inhaltlich erhalten. 
Ebenso wird die Ausnahmemöglichkeit von dieser Nachweispflicht zu Gunsten von Personen 
mit einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung inhaltlich nicht geändert.  
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Allerdings wird der Hinweis auf die Gleichstellung verschiedener ausländischer Studienbe-
werberinnen und Studienbewerber allgemeiner gefasst. Damit soll der Anwendungsbereich 
der Bestimmung über die Gleichstellung ausländischer Staatsangehöriger erweitert werden, 
um insoweit eine Übereinstimmung mit zwischenstaatlichen Verpflichtungen herzustellen. 
Deutschen gleichgestellt sind demnach nicht allein die Angehörigen anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, sondern auch Angehörige eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, in Deutschland wohnende Kinder von Angehörigen 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Angehörigen in Deutsch-
land beschäftigt sind oder gewesen sind, sowie in Deutschland wohnende andere Familien-
angehörige im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 (ABl. EG Nr. L 229, S. 35) von Angehörigen 
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Angehörigen in Deutsch-
land beschäftigt sind. 
 
Zu Nummer 3 
 
Der Änderungsbefehl bewirkt die neue Nummerierung der Absätze 10 und 11 als Folgeände-
rung des Änderungsbefehls Nummer 8. 
 
Zu Nummer 4 
 
Der Änderungsbefehl bewirkt die Neufassung des bisherigen Absatzes 12 als neuer Ab-
satz 13. 
 
Materiell wird allein der bisherige § 49 Absatz 12 Satz 3 Hochschulgesetz geändert. Damit 
wird der Anwendungsbereich der Vorschrift über die vorläufige Einschreibung der Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber auch auf die Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber erweitert, die aufgrund des neuen § 49 Absatz 9 (vgl. Nummer 1) Ergänzungskurse 
besuchen. 
 
In diesem Zusammenhang erfolgt eine nähere Definition der Feststellungsprüfung die der 
gegenwärtigen in der Verordnung über die Feststellungsprüfung zur Aufnahme eines Hoch-
schulstudiums (Feststellungsprüfungsordnung Hochschule – PO-FeP-Hochschule) vom 21. 
Januar 2010 (GV. NRW. S.116) festgelegten Verwaltungspraxis entspricht.  
 
Zu Artikel 2 
 
Zu Nummer 1 
 
Vgl. Begründung zu Artikel 1 Nummer 1. 
 
Zu Nummer 2 
 
Vgl. Begründung zu Artikel 1 Nummer 2. 
 
Zu Nummer 3 
 
Vgl. Begründung zu Artikel 1 Nummer 3. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/1875 

 
 

15 

 
Zu Nummer 4 
 
Vgl. Begründung zu Artikel 1 Nummer 4. 
 
Zu Artikel 3 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 


